
VERORDNUNG (EG) Nr. 275/2007 DER KOMMISSION

vom 15. März 2007

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1825/2000 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung
(EG) Nr. 1760/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Etikettierung von

Rindfleisch und Rindfleischerzeugnissen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 17. Juli 2000 zur Ein-
führung eines Systems zur Kennzeichnung und Registrierung
von Rindern und über die Etikettierung von Rindfleisch und
Rindfleischerzeugnissen sowie zur Aufhebung der Verordnung
(EG) Nr. 820/97 des Rates (1), insbesondere auf Artikel 14 Ab-
satz 4 und Artikel 19 Buchstaben a und b,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Für die Definition der in Artikel 13 der Verordnung (EG)
Nr. 1760/2000 genannten Gruppen und deren Einheit-
lichkeit gibt es unterschiedliche Auslegungen. Deswegen
ist in der Verordnung (EG) Nr. 1825/2000 der Kommis-
sion (2) genau festzulegen, wie diese Gruppen zusammen-
gesetzt sein müssen.

(2) Die Etikettierung von Rinderhackfleisch, das mit Fleisch
von anderen Tierarten vermischt ist, hat zahlreiche Fra-
gen aufgeworfen. Anhang I Teil I Titel I der Verordnung
(EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987 über
die zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den
Gemeinsamen Zolltarif (3) enthält genaue Vorschriften für
die Einreihung von Erzeugnissen, die aus derartigen
Mischungen bestehen. Die erforderliche Klarstellung
kann somit durch eine Bezugnahme auf diese Nomen-
klatur anhand der KN-Codes gemäß Artikel 12 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1760/2000 erreicht werden.

(3) Wegen der Anforderungen an die Einheitlichkeit der
Gruppen, die sich aus der Anwendung von Artikel 13
der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 ergeben, ist es für
die Marktteilnehmer, die Fleischteilstücke und Fleischab-
schnitte erzeugen, schwierig, homogene Gruppen zusam-
menzustellen, die ausreichend groß sind, um der Nach-

frage ihrer Kunden zu entsprechen. Diese Probleme ver-
schärfen sich noch, wenn größere Mengen nachgefragt
werden. Erfahrungsgemäß treten aufgrund dieser Pro-
bleme und der aufwändigen zusätzlichen Handhabungen,
die deswegen erforderlich werden, viele Fehler auf, und
häufig wird die Rückverfolgbarkeit durch diese Art der
Erzeugung gefährdet.

(4) Diese Marktteilnehmer wählen, wenn möglich, zuneh-
mend ganz wenige große Lieferbetriebe aus, um den zu-
sätzlichen Aufwand zu vermeiden, der sich aus der Ver-
waltung mehrerer Gruppen mit unterschiedlichen Merk-
malen ergibt. Langfristig kann dies die Aufrechterhaltung
der Tätigkeit bestimmter kleiner und mittelgroßer
Schlacht- und Zerlegungsbetriebe gefährden, die dadurch
von bestimmten Absatzkanälen ausgeschlossen werden
können.

(5) Tatsächlich werden die Marktteilnehmer, die Fleischteil-
stücke und Fleischabschnitte erzeugen, mit ähnlichen
Problemen konfrontiert wie die Erzeuger von Hackfleisch.
Wenn für Fleischabschnitte vergleichbare Maßnahmen ge-
troffen würden wie die für Hackfleisch vorgesehenen,
könnten die Probleme dieser Marktteilnehmer gelöst wer-
den. Was Fleischteilstücke anbelangt, so können erfah-
rungsgemäß die weitaus meisten der bestehenden Pro-
bleme dadurch gelöst werden, dass — bei Gewährleistung
der Rückverfolgbarkeit — die Möglichkeit geschaffen
wird, Gruppen aus Fleisch zusammenzustellen, das von
Tieren bzw. Schlachtkörpern stammt, die in drei
Schlachthöfen geschlachtet bzw. in drei Zerlegebetrieben
zerlegt wurden.

(6) Erfahrungsgemäß ist es für die Marktteilnehmer an den
Verkaufsstellen, an denen nicht vorverpackte Fleischteil-
stücke an den Endverbraucher verkauft werden, häufig
schwierig, die Etikettierungsvorschriften der Verordnung
(EG) Nr. 1760/2000 anzuwenden. Zerlegung und Ver-
kauf werden dort in der Regel von der Kundennachfrage
bestimmt, weswegen es schwierig, ja unmöglich ist, im
Voraus Gruppen von Tieren im Sinne von Artikel 13
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 zusam-
menzustellen. Es dürfte auch schwierig sein, die obliga-
torischen Angaben auf dem Etikett zeitgleich zur ständi-
gen Veränderung des Sortiments in der Verkaufstheke zu
aktualisieren. Für dieses Fleisch sollten daher vereinfachte
Etikettierungsvorschriften vorgesehen werden. Mit der
Annahme ähnlicher Bestimmungen wie derjenigen für
Hackfleisch ließen sich die meisten Probleme lösen, auf
die diese Marktteilnehmer gestoßen sind.
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(7) Gleichzeitig ist sicherzustellen, dass an den Endverkauf-
stellen für die nicht vorverpackten Fleischteilstücke, die
an einem beliebigen Tag zum Verkauf ausgelegt sind, die
Angaben über die Betriebe, in denen die Tiere geschlach-
tet und die Schlachtkörper zerlegt wurden, jederzeit vor-
liegen, sodass sie dem Verbraucher auf Wunsch mündlich
mitgeteilt werden können. Somit könnte eine Rückver-
folgbarkeit gesichert werden, die mindestens derjenigen
für Hackfleisch entspricht.

(8) Außerdem ist zuzulassen, dass Fleisch an den Endver-
kaufstellen an verschiedenen Tagen zerlegt wird, sofern
die Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit und Erfas-
sung der Angaben über das zum Verkauf angebotene
Fleisch beachtet werden.

(9) Die Verordnung (EG) Nr. 1825/2000 ist daher entspre-
chend zu ändern.

(10) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für Rindfleisch —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EG) Nr. 1825/2000 wird wie folgt geändert:

1. Nach Artikel 1 wird folgender Artikel eingefügt:

„Artikel 1a

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung sind

a) ‚Hackfleisch‘: jede Art von Fleisch, das fein zerkleinert
oder durch einen Fleischwolf gedreht wurde, unter einen
der KN-Codes gemäß Artikel 12 der Verordnung (EG)
Nr. 1760/2000 fällt und weniger als 1 % Salz enthält;

b) ‚Fleischabschnitte‘: kleine Fleischstücke, die als für den
Verzehr für den Menschen geeignet eingestuft werden,
ausschließlich beim Parieren anfallen und beim Entbeinen
der Schlachtkörper und/oder beim Zerlegen von Fleisch
gewonnen werden;

c) ‚Fleischteilstücke‘: Fleisch, das in kleine Würfel, Scheiben
oder andere ähnliche Einzelportionen zerlegt wurde, die
von einem Marktteilnehmer vor ihrem Verkauf an den
Endverbraucher nicht weiter zerteilt werden müssen und
die der Endverbraucher unmittelbar verwenden kann.
Hackfleisch und Fleischabschnitte fallen nicht unter diese
Begriffsbestimmung;

d) ‚vorverpackte Fleischteilstücke‘: die Verkaufseinheit, die
dem Endverbraucher oder einer ausschließlich Einzelhan-
del betreibenden Einrichtung in unverändertem Zustand
angeboten werden soll, bestehend aus einem Fleischteil-
stück und der Verpackung, in der es vor seinem Angebot
zum Verkauf verpackt wurde, wobei die Verpackung das
Fleischteilstück entweder vollständig oder teilweise, jedoch
auf jeden Fall so abdeckt, dass der Inhalt ohne Öffnen
oder Verändern der Verpackung nicht verändert werden
kann;

e) ‚nicht vorverpackte Fleischteilstücke‘: ein Fleischteilstück,
das an einer Endverkaufstelle nicht vorverpackt zum Ver-
kauf angeboten wird, sowie jedes an einer Endverkauf-
stelle zum Verkauf angebotene und nicht vorverpackte
Fleischstück, das entsprechend dem Wunsch des Endver-
brauchers zugeschnitten wird;

f) ‚Partie‘: die Menge Fleisch, nicht entbeint oder entbeint,
zum Beispiel Schlachtkörper, Schlachtkörperviertel oder
Fleischstücke ohne Knochen, die zusammen unter prak-
tisch gleichen Bedingungen zerlegt, gehackt oder verpackt
werden;

g) ‚Einzelhandel‘: die Handhabung und/oder Be- oder Ver-
arbeitung von Fleisch und seine Lagerung am Ort des
Verkaufs oder der Abgabe an den Endverbraucher; hierzu
gehören Catering-Unternehmen, Betriebskantinen, Groß-
küchen, Restaurants und ähnliche Einrichtungen der Le-
bensmittelversorgung, Läden, Supermarkt-Vertriebszent-
ren und Großhandelsverkaufsstellen;

h) ‚Endverbraucher‘: der letzte Verbraucher eines Fleischteil-
stücks, der dieses nicht im Rahmen der Tätigkeit eines
Lebensmittelunternehmens verwendet.“

2. Artikel 4 erhält folgende Fassung:

„Artikel 4

Größe und Zusammensetzung der Gruppe

(1) Die Größe der in Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 2
der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 genannten Gruppe
wird wie folgt festgelegt:

a) bei der Zerlegung der Schlachtkörper oder Schlachtkör-
perviertel je nachdem, wie viele Schlachtkörper oder
Schlachtkörperviertel für den betreffenden Zerlegungsbe-
trieb eine Partie bilden;

b) bei der Feinzerlegung oder beim Hacken des Fleisches je
nachdem, von wie vielen Schlachtkörpern oder Schlacht-
körpervierteln das Fleisch stammt, das für den betreffen-
den Zerlegungs- oder Hackfleischbetrieb eine Partie bildet.

Die Größe der Gruppe darf die Tagesproduktion auf keinen
Fall überschreiten.
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(2) Bei der Zusammenstellung der Partien gemäß Ab-
satz 1 gewährleisten die Marktteilnehmer, dass

a) beim Zerlegen von Schlachtkörpern oder Schlachtkörper-
vierteln die Schlachtkörper oder Schlachtkörperviertel ei-
ner Partie durchweg von Tieren stammen, die in ein und
demselben Land geboren, in dem oder denselben Ländern
aufgezogen sowie in ein und demselben Land und in ein
und demselben Schlachthof geschlachtet wurden;

b) bei der Feinzerlegung des Fleisches die unter Buchstabe a
genannte Bedingung bei allen Schlachtkörpern, von denen
das Fleisch der Partie stammt, beachtet wird, und alle
Schlachtkörper in ein und demselben Zerlegungsbetrieb
zerlegt wurden;

c) beim Hacken das Fleisch einer Partie von Tieren stammt,
die in ein und demselben Land geschlachtet wurden.

(3) Abweichend von der Regel in Absatz 2 Buchstabe b,
nach der die Schlachtkörper aus ein und demselben Schlacht-
hof und Zerlegungsbetrieb stammen müssen, dürfen die
Marktteilnehmer bei der Erzeugung von Fleischteilstücken
aus Fleisch von Tieren, die in höchstens drei verschiedenen
Schlachthöfen geschlachtet wurden, und von Schlachtkör-
pern, die in höchstens drei verschiedenen Zerlegungsbetrie-
ben zerlegt wurden, Partien zusammenstellen.

(4) Abweichend von Absatz 2 Buchstabe b brauchen die
Marktteilnehmer bei der Erzeugung von Fleischabschnitten
bei der Zusammenstellung der Partien nur die Regel zu be-
achten, nach der die Schlachtung in ein und demselben Land
erfolgt sein muss.“

3. Artikel 5 Absatz 1 wird gestrichen.

4. Nach Artikel 5 werden folgende Artikel eingefügt:

„Artikel 5a

Fleischabschnitte

(1) Abweichend von Artikel 13 Absatz 2 Buchstaben b
und c sowie Absatz 5 Buchstabe a Ziffern i und ii der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1760/2000 machen die Marktteilnehmer
und die Organisationen auf den Etiketten von Fleischab-
schnitten folgende Angaben:

a) Land, in dem die Tiere, von denen die Fleischabschnitte
stammen, geschlachtet wurden; die Angabe lautet wie
folgt: ‚Geschlachtet in: (Mitgliedstaat oder Drittland, in
dem die Schlachtung erfolgt ist)‘;

b) Land und Zulassungsnummer des Betriebs, in dem die
Fleischabschnitte erzeugt wurden; die Angabe lautet wie
folgt: ‚Erzeugt in: (Mitgliedstaat oder Drittland, in dem das
Fleisch erzeugt wurde, und Zulassungsnummer des Be-
triebs)‘;

c) Länder, in denen die Tiere der Gruppe geboren und auf-
gezogen wurden; die Angabe lautet wie folgt: ‚Geboren
und aufgezogen in: (Liste der Länder, in denen die Tiere
geboren und aufgezogen wurden)‘.

(2) Abweichend von Absatz 1 Buchstaben a und c dürfen
die Marktteilnehmer nach der Angabe ‚Herkunft‘ den Mit-
gliedstaat oder das Drittland nennen, in dem das Tier ge-
boren, aufgezogen und geschlachtet wurde, sofern alle Tiere
der Gruppe in ein und demselben Land geboren, aufgezogen
und geschlachtet wurden.

Artikel 5b

Vorverpackte Fleischteilstücke

Abweichend von Artikel 13 Absatz 2 Buchstaben b und c
der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 macht ein Marktteil-
nehmer oder eine Organisation, der bzw. die die in Artikel 4
Absatz 3 der vorliegenden Verordnung vorgesehene Möglich-
keit ausschöpft, zusätzlich zu den Angaben gemäß Arti-
kel 13 Absatz 5 Buchstabe a der Verordnung (EG)
Nr. 1760/2000 auf dem Etikett vorverpackter Fleischteilstü-
cke folgende Angaben:

a) Land, in dem die Tiere geschlachtet wurden, gefolgt von
der Zulassungsnummer des Schlachthofs oder gegebenen-
falls der zwei oder drei Schlachthöfe, in dem bzw. in
denen die Tiere der Gruppe geschlachtet wurden; die An-
gabe lautet wie folgt: ‚Tiere der Gruppe geschlachtet in:
(Mitgliedstaat oder Drittland, in dem die Schlachtung er-
folgte) (Zulassungsnummer(n) des Schlachthofs bzw. der
zwei oder drei Schlachthöfe)‘;

b) Land, in dem die Schlachtkörper zerlegt wurden, gefolgt
von der Zulassungsnummer des Betriebs oder gegebenen-
falls der zwei oder drei Betriebe, in dem bzw. in denen
die Schlachtkörper zerlegt wurden; die Angabe lautet wie
folgt: ‚Fleisch der Partie zerlegt in: (Mitgliedstaat oder
Drittland, in dem die Zerlegung erfolgte) (Zulassungs-
nummer(n) des Zerlegungsbetriebs bzw. der zwei oder
drei Zerlegungsbetriebe)‘.

Artikel 5c

Nicht vorverpackte Fleischteilstücke

(1) Die Marktteilnehmer und Organisationen tragen dafür
Sorge, dass die Zusammenstellung der Partien bei Anwen-
dung der Ausnahme gemäß Artikel 4 Absatz 3 für alle nicht
vorverpackten Fleischteilstücke, die gleichzeitig an einer End-
verkaufsstelle angeboten werden, der Vorschrift nach demsel-
ben Absatz entspricht.
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(2) Abweichend von Artikel 13 Absatz 2 Buchstaben b
und c der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 etikettieren die
Marktteilnehmer und Organisationen an einer Endverkaufs-
stelle nicht vorverpackte Fleischteilstücke, die zum Verkauf
angeboten werden, indem sie jeweils das Land der Geburt,
das Land der Aufzucht und das Land der Schlachtung der
Tiere, von denen das Fleisch stammt, angeben, gefolgt von
dem Land, in dem die Schlachtkörper zerlegt wurden.

Das Fleisch von Tieren, die in unterschiedlichen Ländern
geboren und/oder aufgezogen und/oder geschlachtet wurden,
ist, wenn es zum Verkauf angeboten wird, deutlich vonei-
nander zu trennen. In der Verkaufsstelle werden die Angaben
jeweils in der Nähe des betreffenden Fleisches angebracht, so
dass der Endverbraucher leicht zwischen Fleisch unterschied-
licher Herkunft unterscheiden kann.

Ein Marktteilnehmer, der nicht vorverpackte Fleischteilstücke
zusammen zum Verkauf anbietet, erfasst jeden Tag mit dem

jeweiligen Tagesdatum die Zulassungsnummern der Schlacht-
höfe, in denen die Tiere geschlachtet, und der Zerlegungsbe-
triebe, in denen die Schlachtkörper zerlegt wurden. Er gibt
diese Informationen auf Nachfrage an den Verbraucher wei-
ter.

(3) Abweichend von Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 2
kann die Größe der Gruppe bei nicht vorverpackten Rind-
fleischteilstücken, die an den Endverkaufsstellen zum Verkauf
angeboten werden, die Tagesproduktion überschreiten, so-
weit die in Absatz 2 dieses Artikels genannten Bedingungen
erfüllt sind.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 15. März 2007

Für die Kommission
Mariann FISCHER BOEL

Mitglied der Kommission
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